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Anträge 
 
Fachbereich II 
Aktenzeichen: 01.05.03 

 

Vorlage Nr.: AN/0298/2017/2 
 

 

Vorlage für die Sitzung    

Ausschuss für Schule, Bildung und Sport   20.12.2017 öffentlich 

Jugendhilfeausschuss   20.12.2017 öffentlich 

Haupt- und Finanzausschuss   19.02.2018 öffentlich 

Rat   05.03.2018 öffentlich 

 

Beratungsgegenstand: 1. Bürgerantrag vom 16.08.2017 betreffend OGS-Beitragsstruktur  
2. Antrag der UWG-Fraktion vom 26.11.2017 betr. Gebührenstruktur 

Offene Ganztagsschule und Kindertagesstätten, Regelung bei 
Geschwisterkindern 

Anmerkungen zu Belangen von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen: 
keine 

Haushaltsmäßige Auswirkungen/Hinweis zur vorläufigen Haushaltsführung: 
s. Sachverhalt 

 
 
1. (im Ausschuss geänderter) Beschlussvorschlag: 
 
 
1.  Für das erste Kind in der Betreuung der OGS gilt der 100%ige Beitrag, für Geschwisterkinder eine 

50%ige Ermäßigung. Bei Familien, bei denen zusätzlich ein oder mehrere Kinder in einer 
Tageseinrichtung für Kinder oder in der Kindertagespflege betreut werden, gilt für alle OGS-Beiträge 
eine 50%ige Ermäßigung. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, einen Satzungsentwurf für OGS-Beiträge ab dem 
    Schuljahr 2018/2019 zu erstellen auf der Grundlage der derzeitigen Beitragsstruktur 
    des Carpe Diem e.V. und unter Berücksichtigung der Beschlussfassung des Rates vom 

    03.07.2017 hinsichtlich der Geschwisterkindermäßigung.* 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, mit den OGS-Trägern eine Vereinbarung zu schließen, 
    wonach diese ab dem Schuljahr 2018/2019 einen städtischen Zuschuss in Höhe von  
    2.400,00 € pro Schuljahr und Kind ab dem Schuljahr 2018/2019 erhalten. Eine   
    Dynamisierung in Höhe von 3 % jährlich ist entsprechend zu berücksichtigen. 
 
* Der Verweis auf die Beschlussfassung des Rates am 3.7.2017 wurde versehentlich so beschlossen, 

ist aber vor dem Hintergrund der Beschlussfassung unter Punkt 1 offensichtlich nicht intendiert. 
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2. Beratung im Ausschuss: 
 
In der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Schule, Bildung und Sport und des 
Jugendhilfeausschusses wurde nach ausführlicher Beratung der Beschlussvorschlag zu Punkt 1 wie 
oben neu gefasst. 
 
Aufgrund dieses Beschlusses hat die Verwaltung einen entsprechenden Satzungsentwurf gefertigt. 
Dieser wird derzeit mit den Trägern der OGS- Maßnahmen abgestimmt und ist als Anlage beigefügt. 
Sollten sich Anpassungen oder Änderungswünsche ergeben, werden diese in der Sitzung vorgetragen. 
 
Anmerkungen: 
 
Es wurde die bisherige Beitragsstruktur des Trägervereins „CarpeDiem e.V.“ zu Grunde gelegt. 
 
In der Sitzung wurde aber in eigener Zuständigkeit des Jugendhilfeausschusses u.a. folgender 
Beschluss gefasst: 
 
  „Bei der Gestaltung der Einkommensstufen der OGS-Satzung soll die Übereinstimmung der 

Beitragsstufen zu den Satzungen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Berücksichtigung finden.“ 

 
Um diesem Beschluss Rechnung zu tragen, wurden die Beitragsstufen daher an die Satzung für  
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege angeglichen was bedeutet, dass die  
Einkommensstufen für die OGS jeweils geringfügig herabgesetzt wurden  (z.B.: Einkommensstufe 0  
bisher 12.500,00€, Vorschlag: 12.300,00€) und somit in Einzelfällen zu einer für die Eltern günstigeren  
Einstufung führen kann:: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Beiträge Tageseinrichtungen und Tagespflege 
        

anzurechnendes Einkommen 
3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre unter unter unter 

und älter und älter und älter 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 

Einkommensstufen Einkommen 25 Std 35 Std 45 Std 25 Std 35 Std 45 Std 

          0  bis 12.300,00€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

          1  bis 24.600,00€ 23,00 € 27,00 € 41,00 € 38,00 € 45,00 € 65,00 € 

          2  bis 36.900,00€ 45,00 € 50,00 € 76,00 € 72,00 € 80,00 € 122,00 € 

          3  bis 49.200,00€ 74,00 € 82,00 € 125,00 € 119,00 € 132,00 € 200,00 € 

          4  bis 61.500,00€ 111,00 € 123,00 € 188,00 € 178,00 € 197,00 € 300,00 € 

          5  bis  73.800,00€ 150,00 € 164,00 € 253,00 € 241,00 € 264,00 € 405,00 € 

          6  bis  86.100,00€ 191,00 € 209,00 € 316,00 € 306,00 € 335,00 € 505,00 € 

          7 bis 98.400,00€ 231,00 € 255,00 € 380,00 € 370,00 € 408,00 € 608,00 € 

          8 bis 110.700,00€ 271,00 € 301,00 € 444,00 € 434,00 € 481,00 € 711,00 € 

          9 über 110.700,00€ 311,00 € 347,00 € 508,00 € 498,00 € 554,00 € 814,00 € 
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OGS-Beiträge 

 

 
Einkommensstufen 
 

 
Einkommen 

 
Beitrag OGS  

 
Beitrag OGS 
Geschwisterkind  
 

0 bis 12.300 € 50,00 € 25,00 € 

1 bis 24.600 € 70,00 € 35,00 € 

2 bis 36.900 € 90,00 € 45,00 € 

3 bis 49.200 € 110,00 € 55,00 € 

4 bis 61.500 € 130,00 € 65,00 € 

5 bis 73.800 € 150,00 € 75,00 € 

6 bis 86.100 € 160,00 € 80,00 € 

7 bis 98.400 € 170,00 € 85,00 € 

8 über 98.400 € 180,00 € 90,00 € 

Ab dem Schuljahr 2019/2020 erhöht sich der Beitrag jährlich um 3%.  
 
 
Bei der OGS-Beitragsstruktur „fehlt“ die letzte Einkommensstufe, da der Höchstbetrag lt. 
Erlasslage 180,00 € beträgt, der theoretisch ab dem Schuljahr 2018/2019 um 3% auf 185,40€ 
erhöht werden könnte. 
 
Die Verwaltung schlägt eine Dynamisierung (= Erhöhung) der Beiträge jedoch erst ab dem Schuljahr  
2019/2020 um 3% pro Jahr vor. Dieser Automatismus ist angezeigt, da auch für die Zuschüsse an die  
Träger der OGS-Angebote eine entsprechende Dynamisierung beschlossen wurde. 
Eine solche Regelung ist derzeit bei den Satzungen der Kindertageseinrichtungen und  
Kindertagespflege noch nicht enthalten. Eine Beratung über diese Elternbeiträge erfolgt am 08.03.2018  
Im Jugendhilfeausschuss und ggfls. (falls Änderungen beschlossen werden) im Haupt- und  
Finanzausschuss am 19.03. und im Rat am 05.04.2018. Eine gemeinsame Beratung 
ist leider nicht möglich,  da eine Beschlussfassung zu den OGS-Beiträgen noch vor den Osterferien 
notwendig ist.  
Die entsprechenden Verträge mit den Eltern werden noch im März abgeschlossen, da zum Stichtag  
31.03. eines jeden Jahres die Anmeldezahlen der OGS-Maßnahmen als Basis für die  
Zuschussberechnung an die Bezirksregierung Köln zu melden sind. 
 
In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass natürlich eine Einziehung der Beiträge auf der  
Grundlage einer Satzung weniger Flexibilität bietet als die bisherige Regelung. 
 
Die Verwaltung wird in Kürze auch die Kooperationsverträge mit den OGS-Trägern anpassen, um  
insbesondere der Finanzierung auch hinsichtlich der städtischen Zuschüsse zu regeln. 
 
Mit der o.g. Regelung wird auch dem Bürgerantrag vom 16.08.2018 entsprochen. 
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